
Bekanntmachung 
 

des Amtes Kisdorf 
 

Jahresabschluss 2020 
für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Amt Kisdorf 

 
Aufgrund des § 14 Abs. 5 des Kommunalprüfungsgesetzes vom 22.12.2006, in der Fassung 
vom 14.12.2006, wird hiermit der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 bekannt ge-
macht: 
  
 1. § 14 Abs. 5 Nr.1 KPG: 
 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers An den Ei-

genbetrieb Wasserversorgung Amt Kisdorf, Kattendorf 

„Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung Amt Kisdorf, Kattendorf 
— bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht des Eigenbetriebes Wasserversorgung Amt Kisdorf für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-

ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein i.V.m. den ein-

schlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-

nanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei-

genbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslan-

des Schleswig-Holstein i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften gel-

tenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 317 HGB, § 13 des Kommunalprüfungsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Bun-

deslandes Schleswig-Holstein unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-

antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestäti-

gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Über-

einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 

erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 



geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-

gebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortli-

chen für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein i.V.m. den 

einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Fer-

ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-

stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-

stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-

lichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-

lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-satzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-

gegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigen-

betriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein i.V.m. den einschlägigen deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 

(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 

Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bun-

deslandes Schleswig-Holstein i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften 

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstel-

lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-

triebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbe-

triebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein i.V.m. den einschlägigen deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 

und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB, § 13 des Kommunalprüfungsgesetzes und der 



Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDVV) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDVV) enthält unter https://www.idw.de/idw/ver-

lautbaruncien/bestaetigungsvermerk/hqb-ia-non-pie eine weitergehende Beschreibung der Ver-

antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks. 

Bremen, 10.September 2021   

L.S.    Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH 

    Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft“ 

2.  § 14 Abs. 5 Nr. 3 und 4 KPG: 

Der Amtsausschuss des Amtes Kisdorf hat in seiner Sitzung am 30.05.2021 den Jahresab-
schluss 2020 vom 10.09.2021 per 31.12.2020 mit 3.097.678,09 Euro festgestellt. Gleichzeitig 
beschloss der Werkausschuss den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 41.111,18 Euro auf 
das Wirtschaftsjahr 2021 vorzutragen und der freien Rücklage zuzuführen. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen ab 13.01.2025 für sieben Tage öffentlich zur 
Einsichtnahme während der Geschäftszeiten bei den Stadtwerken Kaltenkirchen, Kamper 
Weg 38, 24568 Kaltenkirchen, aus. 

Kattendorf, 09.01.2025 

 
  gez. Susanne Madetzky 
          (Amtsdirektorin) 

 

https://www.idw.de/idw/verlautbaruncien/bestaetigungsvermerk/hqb-ia-non-pie
https://www.idw.de/idw/verlautbaruncien/bestaetigungsvermerk/hqb-ia-non-pie

